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Führungsaufsicht: Weisun gsverstoß

ln Anbetracht des Bestimmtheitsgebots des Art. 103 Abs. 2 GG und det Tatsache,

dass 5 68b Abs. 2 StGB auch nicht strafbewehrte Weisungen ermöglicht, muss bei

einer Verurteilung wegen eines Verstoßes gegen 5 '145a StGB der Beschluss über die

Führungsaufsicht jedenfalls insoweit auszugsweise in den Urteilsgründen wiederge-

geben werden, wie dies eine Prüfung ermöglicht, ob hierin unmissverständlich

klargestellt wurde, dass es sich bei den in Rede stehenden Weisungen um solche

handelt, die gemäß 5 68b Abs. 1 SIGB strafbewehrt sind.

OLG Braunschweig, Beschl. v.21.11.2016 - 1 Ss 65/16
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